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Niederschrift 
 
zur 9. Sitzung 
 
des Rates der Gemeinde Schermbeck 
 
 
Sitzungsdauer:  16.00 Uhr -  18.51 Uhr.      
 
 
Anwesende: 
 
 
Mitglieder   Abwesenheit /  

in Funktion als 
    

CDU 
-mit Stimmrecht- 

   

    

Beck, Günther  -anwesend bis 18.15 Uhr 
bzw. TOP 10 tlw.- 

 Bikowski, Engelbert   

Brilo, Johannes   

Franke, Hildegard   

Gardemann, Rainer   

Große-Ruiken, Hubert  - entschuldigt - 

Hemmert-Pottmann, Wilhelm   

Hötting, Christian   

Karla, Uwe   

Neuenhoff, Hildegard   

Nienhaus, Hermann  - entschuldigt - 

Schetter, Klaus   

Schult, Wilhelm   

Schulte-Bunert, Volker   

Stuhldreier, Egon   

Wilkskamp, Klemens   
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SPD 
-mit Stimmrecht- 

   

    

Göbel, Michael   

Hoffmann, Ralf  -anwesend bis 18.35 Uhr bzw. 
TOP 11 tlw.- 

 Prus, Rijntje   

Schiewer, Doris   

Schwitt, Daniela   

    

    

USWG 
-mit Stimmrecht- 

   

    

Diedrich, Clemens   

Dilly, Karl   

Igel, Burkhard Prof. Dr.  

Unterberg, Egon   

    

    

GRÜNE 
-mit Stimmrecht- 

   

    

Gormanns, Karl-Friedrich   

Schoel, Holger   

Trick, Ulrike   

    

    

FDP 
-mit Stimmrecht- 

   

    

Heiske, Thomas M.    

Kleinsteinberg, Bernd  - entschuldigt - 

    

    
BfB 
-mit Stimmrecht- 

   

    

Pieniak, Thomas   

Roth, Klaus   
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Gäste    

von Krosigk, 
-ohne Stimmrecht- 

Wilfried  Vorsitzender Seniorenbeirat 

    

    

Gemeindeverwaltung    

Grüter, 
-mit Stimmrecht- 

Ernst-Christoph  Vorsitzender / Bürgermeister 

Hoppius, Günter  Allgemeiner Vertreter / Kämmerer 

Tekaat, Herbert  Leiter des Fachbereiches 1 
- zentrale Dienste- 

Rexforth, Mike  Leiter des Fachbereiches 2 
- zentrales Finanzwesen - 

Hindricksen, Frank  Stv. Leiter des Fachbereiches 2 
- zentrales Finanzwesen -; 
NKF-Beauftragter 

Abelt, Gerd  Leiter des Fachbereiches 3 
-Bürgeramt- 

Schmeing, Hans-Jürgen  Leiter des Fachbereiches 4 
-Bauordnung / -verwaltung- 

Eißing, Andreas  Stv. technischer Leiter des 
Kommunalbetriebes Schermbeck 

Neumann, Klaus  Kommunalbetrieb Schermbeck 
-Gebäudemanagement- 

Koch, Friedhelm  Leiter der Wirtschaftsförderung 

Eickelschulte, Rainer  Schriftführer 

 
 
Tagesordnung und Beschlussniederschrift 
 
 
Öffentlicher Sitzungsteil 
 
TOP 
 
1. Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Durch Herrn Bürgermeister Grüter wird festgestellt, dass zu dieser Sitzung form- und fristgerecht 
eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 

 
2. Feststellung der Tagesordnung 

 
Zu dem Antrag seiner Ratsfraktion vom März d.J. hinsichtlich der Errichtung von Straßenpollern 
und einem absoluten Halteverbot auf der Straße „ Pöttekamp“ vermisst Herr Schoel in der 
Tagesordnung dieser Sitzung eine entsprechende Berücksichtigung.  
 
Herr Grüter kündigt eine Sachstandsinformation mit der Sitzungsniederschrift an. 
 



 - 4 - 

Sachstandsinformation: 
Die Verwaltung ermittelt derzeit die Kosten für eine Abpollerung. Sofern nach der Abpollerung 
trotz abgestellter Fahrzeuge eine Reststraßenbreite von mindestens 3 Metern verbleiben würde, 
wird zusätzlich ein absolutes Halteverbot für beide Fahrtrichtungen beantragt.  
 

Die vorliegende Tagesordnung wird unter Einbeziehung von TOP 17 einstimmig festgestellt. 
 
 
3. Feststellung von Ausschließungsgründen (§ 31 GONW) 
 

Ausschließungsgründe werden nicht festgestellt bzw. angezeigt. 
 
 
4. Bestellung des Schriftführers 
 

Zum Schriftführer wird GAR Eickelschulte einstimmig durch den Rat bestellt. 
 
 

5. Mitteilungen inkl. Berichte aus der Arbeit der Verbände und Institutionen 
 

a) Frau Trick informiert zusammenfassend über die letzte Sitzung des Beirates beim 
Dokumentationszentrum für jüdische Geschichte und Religion in Dorsten. Die Besucherzahlen in 
den beiden vorangegangenen Jahren, die Haushalts- und Personalsituation sowie die dort geplante 
Aktivierung eines Facebook-Accounts seien thematisiert worden. 
 
b) Unter Hinweis auf Berichte in der Lokalpresse macht Herr Pieniak darauf aufmerksam, dass für 
die geplante Biogasanlage bereits seit dem 11.7 d. J. eine Baugenehmigung vorliege. Er bittet um 
Auskunft, ob die Verwaltung hiervon Kenntnis erlangt habe und wie bei dieser Sachlage die 
notwendige Erschließung gesichert werde. 
 
Dem zuständigen Fachbereich 4 liegen nach Mitteilung von Herrn Schmeing zzt. noch keine 
Informationen über diese Baugenehmigung vor. Die Gemeinde Schermbeck habe entsprechend der 
vom Ausschuss beschlossenen Vorgaben das gemeindliche Einvernehmen unter der Bedingung einer 
gesicherten Erschließung erteilt. 
 
Herr Grüter ergänzt, der Vertrag, mit welchem der Vorhabenträger zur Erstellung der notwendigen 
Erschließungsanlage verpflichtet werde, befinde sich in der Vorbereitung und bedürfe noch der 
Unterzeichnung. 
 
Herr Hoppius verdeutlicht, dass eine hierzu erteilte Baugenehmigung aufgrund der gemeindlichen 
Stellungnahme nur unter der auflösenden Bedingung erteilt werden könne, wonach die notwendige 
Erschließung zu diesem Projekt rechtzeitig sicherzustellen sei. 
 
Herrn Bikowski liegen Informationen vor, nach denen diese Baugenehmigung erlösche, sofern die 
notwendige Erschließung nicht bis zur Inbetriebnahme der Biogasanlage hergestellt sei . 
 
c) Mit Hinweis auf die letzte Deponiebeiratssitzung teilt Frau Trick mit, dass die derzeit betriebene 
Reststoffdeponie im Ortsteil Gahlen im Zeitraum von 2013 bis 2020 mit einer 
Oberflächenabdichtung versehen werde. 

 
 
5.1 Aufforderung zur Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gem. § 61a LWG NRW  
      unter Berücksichtigung des Erlasses vom 17.06.2011 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00102RAT/2011 - 
 

Auf Anfrage von Frau Schiewer teilt Herr Hoppius mit, dass der Kommunalbetrieb Schermbeck 
nicht in der Lage sei, der Bevölkerung die Dichtheitsprüfung an privaten Abwasserleitungen 
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anzubieten. Durch Berichte in der Lokalpresse und auf der Internetseite der Gemeinde Schermbeck 
biete man der Öffentlichkeit umfassende Informationen hierzu an, wobei auch auf die in 
Einzelfällen unseriösen Angebote von einigen Privatfirmen eingegangen werde. 

 
Der Rat nimmt die Informationen der Vorlage 00102RAT/2011 zur Kenntnis. 

 
 
5.2 Arbeit des Seniorenbeirates der Gemeinde Schermbeck 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00106RAT/2011 - 
 
Zu dem Antrag der BfB-Fraktion führt Herr Roth aus, dass im Hinblick auf die äußerst angespannte 
Haushaltslage viele noch kleinere Etatpositionen gestrichen wurden. Mit Blick auf den Geschäfts-
kostenzuschuss an den Seniorenbeirat bewerte er diese Anfrage daher als legitim. Er sehe keine 
Aspekte, welche für ein Engagement des Seniorenbeirates im Themenbereich „Nachbarschaftsbe-
ratung“ sprechen würden. 
 
Nach dem einstimmigen Beschluss zur Worterteilung äußert Herr von Krosigk Befremden über die 
von der BfB-Ratsfraktion aufgestellte Behauptung, dass dem Schermbecker Seniorenbeirat zu 
seiner Arbeit noch ein Konzept fehle. Der Gemeinderat habe bereits mit den von ihm beschlossenen 
Satzungen und der Geschäftsordnung ein Konzept zur Arbeit des Seniorenbeirates beschlossen. Die 
Vielzahl der in diesem Antrag persönlich an ihn gerichteten Fragen veranlassten ihn zu dem 
Hinweis, dass der Seniorenbeirat als Kollegialorgan und nicht nur aus seiner Person bestehe und 
arbeite. 
 
Herr Grüter und Frau Trick danken Herrn von Krosigk für dessen Arbeit im Seniorenbeirat sowie 
die ausführliche und sachliche Beantwortung der Anfrage. 
 
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Vorsitzenden im Seniorenbeirat zur Arbeit dieses Gremiums 
mit dem als Anlage 00106.1RAT/2011 vorgelegten Schreiben vom 01.07.2011 zur Kenntnis. 

 
 
5.3 Festsetzung der Kreisumlage 2011 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00104RAT/2011 - 
 

Herr Roth stellt in Frage, ob die Mitglieder des Kreistages Wesel die Bemühungen der 
kreisangehörigen Gemeinden zur Haushaltskonsolidierung hinreichend unterstützen. 
 
Frau Schwitt entgegnet, dass die Kreistagsmitglieder die Erhöhung der Kreisumlage nur im 
zwingend notwendigen Umfang beschlossen hätten, wodurch der Kreis unverkennbar Schaden von 
den kreisangehörigen Gemeinden abwende. 
 
Frau Trick nimmt Bezug auf das am Vortage veröffentlichte Gerichtsurteil, mit dem der 
Verfassungsgerichtshof dem Land NRW einen weit reichenden Gestaltungsspielraum bei der 
Verteilung von Finanzmitteln auf die Gemeinden zugestanden habe. 
 
Herr Hoppius weist auf die in der Mitteilungsvorlage dargestellte und vorsorglich eingereichte 
Klage der Gemeinde Schermbeck gegen den Festsetzungsbescheid zur Kreisumlage 2011 hin. 
Sofern der Rat in dieser Sitzung auf eine Klage gegen das GFG 2011 verzichte, werde die 
Verwaltung aufgrund der bestehenden Abhängigkeiten die Klage gegen die Kreisumlage ebenfalls 
zurückziehen. 
 
Als Beleg einer Verbundenheit des Kreises Wesel mit der angespannten Haushaltssituation seiner 
Kommunen bewertet Herr Hötting die Kreisentscheidung, auch die dortigen Haushaltsrücklagen zur 
finanziellen Entlastung seiner Kommunen anzutasten. Die beim Kreis angestrebten  
Haushaltskonsolidierungen umfassten 20 Millionen €, womit Wesel im Landesvergleich sehr gut 
abschneide. Die Gemeindeprüfungsanstalt empfehle in ihren Prüfungsberichten immer mehr 
Kommunen Entnahmen aus den Rücklagen zur Deckung von Haushaltsdefiziten. Die Ursache für 
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die damit attestierte finanzielle Schieflage der Kommunen liege für ihn darin, dass in den 
vergangenen Jahren übergeordnete Staatsebenen umfangreiche finanzielle Belastungen und 
Aufgaben ohne entsprechenden Ausgleich auf die Kreise und Kommunen verlagert hätten. Diese 
könnten sich hiergegen häufig aber nur mit wenig wirksamen Appellen zur Wehr setzen. 
 
Als Beleg für die Ernsthaftigkeit der kommunalen Haushaltsmisere verweist Herr Gormanns auf die 
weit verbreiteten strukturellen Haushaltsdefizite in NRW und der Bundesrepublik. 
 
Der Rat nimmt die Informationen der Vorlage 00104RAT/2011 zur Kenntnis. 

 
 
6. Wasserwerke Wittenhorst  

Eigenbetrieb des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst 
hier: Einführung einer Konzessionsabgabe 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00098RAT/2011 - 
 
Herr Schetter kündigt an, dass seine Fraktion eine Gleichbehandlung des Wasserversorgungs-
verbandes Wittenhorst mit dem Rheinisch-Westfälischen Wasserwerk favorisiere und deshalb für 
die Beschlussvariante 4 stimmen werde. Die angespannte Haushaltslage erlaube keinen Verzicht auf 
diese Mehreinnahmen in Höhe von 28.000 €. 
 
Herr Unterberg unterstützt den Vorschlag der CDU, fordert jedoch zusätzlich eine 
Gleichbehandlung bei der Entgelterhebung für die Nutzung gemeindeeigener Flächen von Dritten 
zur Durchführung von Veranstaltungen und Feierlichkeiten. 
 
Herr Roth verweist auf eine abweichende Beurteilung der Stadt Hamminkeln hierzu. Die 
angespannte Haushaltslage der Gemeinde Schermbeck führe er auf zu geringe Sparanstrengungen 
im vergangenen Jahrzehnt zurück. Der Einführung einer Konzessionsabgabe vom Wasserwerk 
Wittenhorst werde er nicht zustimmen, weil damit der Bürger erneut für gemeindliche 
Haushaltsversäumnisse zur Kasse gebeten werde. Zudem unterscheide sich der 
Wasserversorgungsverband Wittenhorst als kommunaler Zweckverband vom RWW als 
Aktiengesellschaft mit Gewinnorientierung. 
 
Zu einer Anmerkung von Herrn Roth hinsichtlich einer Anhäufung von Schulden im 
Gemeindehaushalt entgegnet Herr Hoppius, dass die Gemeinde Schermbeck in den vergangenen 
Jahren ca. 5 Mio. Euro an Schulden abgebaut habe. 
 
Für Frau Trick bestehen sowohl Argumente die hier für als auch gegen eine Konzessionsabgabe 
sprechen würden. Letztendlich würden jedoch die Argumente für eine Erhebung der 
Konzessionsabgabe überwiegen. 
 
Weil die Haushaltslage eine Nutzung aller zugänglichen Einnahmequellen erfordere und hierbei im 
Sinne der Gleichberechtigung nicht nur die Nutzer eines Wasserversorgers belastet werden sollten, 
spricht sich Frau Schiewer für die Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungs-
verband Wittenhorst aus. 
 
Sofern man den Grundsatz der Gleichbehandlung in den Vordergrund stelle, erkennt Herr Hötting 
nur die Entscheidungsalternativen, entweder von allen oder keinem Energie- bzw. Wasserversorger 
Konzessionsabgaben zu erheben. Unter Berücksichtigung der Haushaltslage reduziere sich diese 
Entscheidung aber auf die von seiner Fraktion bereits vorgeschlagene Entscheidungsalternative. 
 
Herr Pieniak vermisst eine gleichsam konsequente Entgelt-Erhebung in anderen Themenbereichen. 
 
Entsprechend dem Beratungsverlauf stellt Herr Grüter folgenden Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung: 
 
Beschluss: 
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Der Rat der Gemeine Schermbeck beschließt, dass das in die Verbandsversammlung der  
Wasserwerke Wittenhorst seitens der Gemeinde Schermbeck gewählte Mitglied der Einführung 
einer Konzessionsabgabe zustimmt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (4 Nein-Stimmen) 
 

 
7. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde Schermbeck 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00094RAT/2011 - 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt, den Brandschutzbedarfsplan aus dem Jahr 2006 
fortzuschreiben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen). 

 
 
8. Gerichtliches Verfahren gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00076RAT/2011 - 
 
Auf Anfrage von Herrn Unterberg teilt Herr Hoppius mit, dass der StGB NRW als kommunaler 
Spitzenverband hierzu in einem Schnellbrief am Vortag Stellung genommen habe. Er gebe seinen 
Mitgliedskommunen keine eindeutige formulierte Entscheidungsempfehlung. Tendenziell verbinde 
er mit dem Schnellbrief jedoch die Einschätzung, dass einer Klagerhebung von dort nicht die 
allergrößten Erfolgsaussichten beigemessen würden. 
 
Herr Grüter verdeutlicht, dass dieses Klageverfahren darauf abziele, über eine Änderung des 
Gemeindefinanzierungsgesetzes den Gemeinden dringend benötigte Mehreinnahmen zu 
verschaffen.  
 
Mit Blick auf die Gerichtsentscheidung vom Vortage verbindet Herr Heiske mit dem hier 
angesprochenen Klageverfahren wenig Erfolgsaussichten.  
 
Frau Schiewer spricht sich gegen eine Klageerhebung aus. 
 
Entsprechend dem Beratungsverlauf stellt Herr Grüter folgenden Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung: 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck verzichtet auf die Erhebung eines gerichtlichen Verfahrens 
gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 und beauftragt die Verwaltung mit der 
Rücknahme der zur Fristwahrung vorsorglich eingereichten Klage gegen den Bescheid zur 
Kreisumlage 2011.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beratungsergebnis. 

 
 
17. Übertragung des Hallenbades an einen Trägerverein und Gewährung von Transferauf- 
       wendungen an den Trägerverein 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00065RAT/2011 - 
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Herr Schetter verbindet mit dem einstimmigen Empfehlungsbeschluss des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 30.6 d.J. zur vollständigen Übertragung des Hallenbades eine gute 
Entscheidungsgrundlage für den Rat. Der neu gegründete Trägerverein bemühe sich seit geraumer 
Zeit mit viel Engagement, beachtlicher Eigenleistung sowie Finanzmitteln um eine Übernahme des 
Hallenbades. Der hiermit entstehende Lösungsansatz hätte nicht nur wirtschaftliche und finanzielle 
Vorteile gegenüber den anderen Alternativen. Aufgrund der beachtlichen Vorleistungen müsse 
diesem Verein auch Vertrauensschutz zugestanden werden. Die von der BfB-Fraktion eingereichten 
Alternativvorschläge seien sehr spät eingereicht worden und führten mit den dort vorgetragenen 
Argumenten zu keiner anderen Beurteilung. Der Vorschlag zum Neubau eines Gemeinschaftsbades 
mit der Nachbargemeinde Hünxe konfrontiere beide Kommunen neben dem Grunderwerb für ein 
auf halber Entfernung gelegenes Grundstück und den Neubaukosten zusätzlich mit erweiterten 
Fahrtkosten für Schulschwimmen sowie mit fortgesetzten Personalkosten für die kommunalen 
Hallenbadmitarbeiter. Die bereits jetzt hohe Auslastung des Schermbecker Hallenbades zu den 
Schulschwimmzeiten verdeutliche, dass in einem Gemeinschaftsbad für die Schulen beider 
Kommunen Nutzungskonflikte vorprogrammiert seien. Der Trägerverein könne kostengünstigere 
Handwerkerleistungen zur notwendigen Gebäudesanierung über Sponsoring, Eigenleistung, etc. 
erlangen; zudem würden im Kommunalhaushalt die Personalkosten für das Hallenbad entfallen. 
Auch deshalb habe der Kreis Wesel sicherlich der vollständigen Übertragung an den Trägerverein 
Zustimmung signalisiert. Bei der grundsätzlichen Bereitschaft der Bäderbetriebe Wesel zur 
theoretischen Übernahme des Schermbecker Hallenbades dürfe nicht außer Acht gelassen werden, 
dass auch diese Gesellschaft Gewinne anstrebe. Man könne deshalb davon ausgehen, dass 
Voraussetzung für eine Übernahme die vorherige Gebäudeinstandsetzung zu Lasten des 
Schermbecker Haushaltes sei. Dem von der BfB ebenfalls vorgeschlagenen Weiterbetrieb des 
Hallenbades in gemeindeeigener Regie mit Unterstützung durch einen Förderverein und 
interessierte Bürger stehen nach seiner Einschätzung die bereits zuvor genannten Gegenargumente 
ebenfalls entgegen. Die von der BfB-Fraktion vorgeschlagenen Lösungsansätze bewerte er daher als 
weniger vorteilhaft und erbitte von der Verwaltung die Darlegung weiterhin bestehender 
Erkenntnisse. 
 
Zu dem BfB-Vorschlag auf Einnahmenerhöhung beim Hallenbad durch Streichung bisher 
bestehender Rabattierungen verdeutlicht Herr Rexforth, dass sich der Eintrittspreis für die 
bisherigen Jahreskarteninhaber bei der Anhebung auf den Standardpreis um das ca. 4- bis 5-fache 
erhöhe. Bei einer derartigen Eintrittspreiserhöhung dürften Veränderungen im Nutzerverhalten nicht 
unterschätzt werden, so das die zu erzielenden Mehreinnahmen nicht wie angenommen ca. 50.000 
€, sondern deutlich darunter liegen würden. Gleiches gelte für die Anhebung der Eintrittspreise bei 
anderen Besuchergruppen. Aus den von der BfB-Fraktion geschätzten Mehreinnahmen in Höhe von 
100.000 € würden unter Berücksichtigung dieser Aspekte maximal 50.000 € verbleiben. Dem stehe 
aber durch den Weiterbetrieb des Hallenbades in gemeindeeigener Regie ein sofortiger 
Gebäudesanierungsbedarf in Höhe von  ca. 2 Millionen Euro zu Lasten des Gemeindehaushaltes 
gegenüber. Auch bei wohlwollender Einschätzung der ehrenamtlichen Unterstützung eines 
Hallenbades in gemeindeeigener Regie sei es unrealistisch, von einer Entlastung des Gemeinde-
haushaltes in dieser Höhe durch ehrenamtliches Engagements auszugehen.  
 
Die große Bedeutung des Gesamtthemas gebietet nach Auffassung von Herrn Unterberg, dass der 
Antrag der BfB-Fraktion nicht wegen der späten Einreichung von einer inhaltlichen Prüfung 
ausgeschlossen werde. Die Erhaltung des Schermbecker Hallenbades sowie eine merkliche 
Entlastung des Kommunalhaushaltes um dessen Betriebskosten ließen sich aber mit den dort 
angeregten Lösungsalternativen nicht optimal verwirklichen.  
 
Herr Roth appelliert, die Lösungsvorschläge der BfB-Fraktion nicht einfach dadurch zu ignorieren, 
dass lediglich die Schließung des Hallenbades oder eine komplette Übertragung an den 
Trägerverein als einzige mögliche Entscheidungsalternativen betrachtet würden. Der Zeitpunkt der 
Antragseinreichung folge auch aus der Übermittlung von entscheidungserheblichen Zahlen erst im 
Juni d.J.. Für eine Entscheidung zu dieser Sachfrage sei von besonderer Bedeutung, ob der 
Trägerverein die hier geforderten Leistungen erbringen könne und für alle Schermbecker weiterhin 
ein Zugang zum Hallenbad erhalten bleibe. Die BfB bezweifele dies. Andere Lösungswege habe 
man auch deshalb aufgezeigt, weil die Gespräche mit dem Wassersportverein nicht befriedigend 



 - 9 - 

verlaufen seien. Er verbinde mit einer ernst gemeinten Prüfung der BfB-Vorschläge, dass 
detaillierte Sondierungsgespräche mit dem Bäderbetrieb Wesel und der Gemeinde Hünxe geführt 
würden. Bei der Kostenkalkulation für ein mögliches Gemeinschaftsbad reiche eine einfache 
Ausstattung aus. Weil die Einnahmeprognosen der BfB auf Grundlagendaten des Voerder Bades 
basierten, bewerte er die Vorschläge sehr wohl als realistisch. Eine detaillierte Betrachtung der 
Einnahmen des Hallenbades sei dringend geboten, weil viele Bäder im Umfeld höhere Gebühren 
erheben. Kein Hallenbad könnte kostendeckend arbeiten; wenn dies konsequent für alle Sportstätten 
gefordert würde, müsste man sich sicherlich auch von anderen gemeindlichen Sportstätten trennen.  
Für seine Fraktion beantrage er, dass zunächst über den Antrag der BfB-Fraktion abgestimmt 
werde, mit dem die Entscheidung zur Übertragung des Hallenbades auf die nächste Ratssitzung 
verschoben werde. In einer zweiten Abstimmung müsste dann gesondert über den Auftrag an die 
Verwaltung zur Prüfung der Altnativvorschläge abgestimmt werden.  
 
Herr Hötting bewertet die Vorschläge der BfB-Fraktion aufgrund der auch im Beratungsverlauf 
noch vorgelegten Details als wenig realistisch. Auch die CDU-Fraktion habe im Vorfeld 
entsprechende Berechnungen durchgeführt und nach eingehender Abwägung die vollständige 
Übertragung des Hallenbades an den Trägerverein als vernünftigste Lösung ermittelt. Weil man 
sich mit dieser Thematik bereits seit zwei Jahren eingehend beschäftige, sei ein weiterer Aufschub 
nicht begründbar. 
 
Herr Heiske erinnert an die ursprüngliche Absicht, das Hallenbad dem Trägerverein bereits zum 
31.12.2010 zu übertragen. Um für den Trägerverein endlich die notwendige Rechtssicherheit zu 
schaffen, dürfe diese Entscheidung nicht weiter aufgeschoben werden. Deshalb werde die FDP-
Fraktion der Übertragung des Schermbecker Hallenbades an einen Trägerverein zu stimmen. 
 
Herr Grüter weist auf die Beschlusserweiterung in Ziffer 5 des Beschlussentwurfes durch den 
Haupt- und Finanzausschuss hin, welcher vom Trägerverein einen jährlichen Rechenschaftsbericht 
fordere. 
 
Herr Unterberg sieht in dieser Beschlusserweiterung und der damit verbundenen Möglichkeit einer 
jährlichen Kontrolle zur Verwendung der gemeindlichen Zuschüsse ein wesentliches Kriterium für 
seine Zustimmung. 
 
Herr Pieniak bemängelt, dass man dem Wunsch der Bevölkerung zur weiteren Bereitstellung dieser 
Sportstätte nur mit einer intensiveren Diskussion von zwei Lösungsalternativen Rechnung trage. Zu 
diesem bedeutsamen Thema erwarte er eine breiter angelegte Diskussion von Lösungsalternativen, 
weshalb er diesem Beschlussvorschlag nicht zustimmen werde. 
 
Herr Hoppius verweist auf den umfangreichen Sanierungsbedarf des Schermbecker Hallenbades, 
welcher durch entsprechende Fachgutachten ermittelt und kalkuliert worden sei. In einer 
Kontaktaufnahme hätte der Bäderbetriebe Wesel der Verwaltung mitgeteilt, dass mit der BfB-
Fraktion überwiegend das Thema „Eintrittsgelder“ und nur beiläufig die grundsätzliche Möglichkeit 
zur Übernahme des Schermbecker Hallenbades ohne Detailbezug erörtert wurde. Nach intensiver 
Prüfung unterbreite man mit der Verwaltungsvorlage die realistischen Lösungsalternativen hierzu. 
Weitere ernst zu nehmende Auswahlmöglichkeiten sehe er zzt. nicht. Nach 2-jähriger Vorberatung 
stehe der Rat nunmehr vor der Aufgabe, die letztendliche Entscheidung zu treffen. Er verkenne 
nicht, dass auch bei der Übertragung des Hallenbades an den Trägerverein ein gewisses Risiko 
verbleibe.  
Mit der theoretischen Fortführung des Hallenbades in gemeindeeigener Trägerschaft seien aber 
sofort vermeidbare Personalkosten verbunden, weil das mit der vollständigen Badübertragung 
freigestellte Hallenbad-Personal dann nicht mehr zur Besetzung von zwei Hausmeisterstellen 
eingesetzt werden könne. Ein gemeindeeigenes Bad erfordere damit zeitnah und zwingend die 
Neueinstellung von zwei dringend benötigten Hausmeistern. 
 
Auf entsprechende Anfrage von Herrn Schetter kündigt Herr Hoppius an, die Verwaltung werde 
darauf hinwirken, den jährlichen Rechenschaftsbericht des Trägervereins über das Vorjahr zu den 
Etatberatungen des Folgejahres dem Rat und seinen Ausschüssen vorzulegen. 
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Auf Antrag von Herrn Gormanns wird einstimmig das Ende der Rednerliste beschlossen. 
 
Frau Schwitt betont nachdrücklich, dass auch ihre Fraktion den  Erhalt des Schermbecker 
Hallenbades unterstütze und man dabei der positiven Beurteilung des Kreises Wesel als 
Aufsichtsbehörde zur vollständigen Übertragung an einen Trägerverein wesentliche Bedeutung 
beimesse. 
 
Beschluss: 
 
Die Entscheidung für die Übertragung des Hallenbades an den Wassersportverein Schermbeck e.V. 
wird auf die nächste Ratssitzung verschoben. Sollte Dringlichkeit geboten sein, ist zu einer 
Sondersitzung des Rates einzuladen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen den Beschlussantrag (28 Nein-Stimmen). 
 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die von der BfB- Fraktion eingereichten Alternativvorschläge zu 
prüfen, mit den aufgeführten Stellen Kontakt aufzunehmen und zu besprechen, sowie anschließend 
über die Ergebnisse der Verhandlungen im entsprechenden Ausschuss oder im Rat zu berichten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gegen den Beschlussantrag (28 Nein-Stimmen). 
 
 
Beschluss:  
 
1. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums 
am Hallenbad Schermbeck auf den Trägerverein „Wassersportverein Schermbeck e. V.“ (Gebäude) 
zum 01.09.2011. Das Grundstück und die Nebenanlagen verbleiben im Eigentum der Gemeinde 
Schermbeck. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen). 
 
 
Beschluss:  
 
2. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt die Gewährung von Transferaufwendungen für 
die Sanierung und den Betrieb des Hallenbades in einer Größenordnung von insgesamt 1.769.872 €. 
Der v.g. Betrag enthält bereits eine Zahlung von insgesamt 75.000 € jährlich zur Sicherstellung des 
Schulschwimmens der gemeindlichen Schulen in den ersten 4 Wirtschaftsjahren. Die v.g. Summe 
ist in  Absprache mit dem Trägerverein über einen Zeitraum von insgesamt 4 Wirtschaftsjahren  zu 
strecken. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen). 
 
 
Beschluss:  
 
3. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt die Gewährung einer jährlichen Transfer- 
aufwendung zur Sicherstellung des Schulschwimmens der gemeindlichen Schulen in Höhe von 
75.000 €, zahlbar ab dem 5. Wirtschaftsjahr. 
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Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen). 
 
 
Beschluss:  
 
4. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beauftragt die Verwaltung einen Übergabevertrag mit dem 
Trägerverein zu schließen, der die zuvor gefassten Beschlüsse berücksichtigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen). 
 
 
Beschluss:  
 
5. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt, dass die Verwendung des Zuschusses nach dem 
Wirtschaftsplan der Gemeinde durch den Trägerverein unaufgefordert in Form eines schriftlichen 
Rechenschaftsberichtes nachzuweisen ist. Der Rechenschaftsbericht soll sowohl die Verwendung 
der investiven als auch der konsumtiven Ausgaben transparent und nachvollziehbar darstellen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gemäß Beschlussvorschlag. 

 
 
9. Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes Schermbeck für das Wirtschaftsjahr 2011 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00101RAT/2011 - 
 
Unter allen Ratsfraktionen besteht Einigkeit, die Etatreden der Sitzungsniederschrift als Anlage 
beizufügen. 
 
Mit Hinweis auf die Zusatzargumente im Schreiben des TUS Gahlen vom 12.7. d.J. schlägt Herr 
Schetter vor, abweichend vom Beratungsergebnis im Haupt- und Finanzausschuss dem Antrag des 
TUS Gahlen auf eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 9.500 € stattzugeben. 
 
Für Herrn Grüter sind die Ausführungen im Antrag des TUS Gahlen sachlich nicht zu beanstanden, 
so dass dieses Schreiben nachvollziehbar sei. Denkbar sei zudem ein Auftrag an die Verwaltung, 
wonach mit dem TUS Gahlen ein neuer Bewirtschaftungsvertrag zur kommunalen Partizipation aus 
den Energie-Einsparungen abgeschlossen werde. 
 
Auf Anfrage von Herrn Prof. Dr. Igel erläutert Herr Rexforth, dass sich die kalkulatorischen Zinsen 
in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren erhöht hätten, weil das 
Oberverwaltungsgericht Münster hier nunmehr eine geänderte Rechtsprechung vertrete. Er verweist 
auf entsprechende Detailinformationen der Verwaltung im zuständigen Fachausschuss. Die bisher 
auch zur Stabilisierung der Gebührensätze rechtskonforme Berücksichtigung von 
Durchschnittswerten müsste nunmehr nach dem tatsächlich gebundenen Kapital und den 
Abschreibungen ermittelt werden. Entgegen dem früher über den gesamten Abschreibungszeitraum 
einer Abwasseranlage gleichmäßig zu verteilenden Beträgen führe die neue Kalkulationsvorgabe in 
den ersten Jahren nach der Fertigstellung der Abwasseranlage zu erhöhten Beträgen für die 
kalkulatorischen Zinsen, welche sich dann bis zum Ende des Abschreibungszeitraumes sukzessive 
verringerten. Weiterhin müsse berücksichtigt werden, dass die Gebührenkalkulation aufgrund 
rechtlicher Vorgaben zwingend das Ziel verfolge, der Gemeinde mit ausreichend bemessenen 
Gebührensätzen die Neuerstellung der Abwasseranlage nach Ablauf ihres Abschreibungszeitraumes 
bzw. Nutzungsfähigkeit unter Einbeziehung der für die Zukunft erwarteten Baukostensteigerungen 
zu ermöglichen. Der Ersatz eines 1950 erstellten Kanalabschnittes im Jahr 2020 lasse sich sicher 
nicht mehr zu den vor 70 Jahren geltenden Baupreisen realisieren. In der Bilanz des 
Kommunalbetriebes gehe man bei den dort ausgewiesenen Abschreibungen aber vom 
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Anschaffungswert der jeweiligen Abwasseranlage in ihrem Herstellungsjahr aus. Die Höhe der 
tatsächlichen bilanziellen Abschreibungsbeträge differiere rechtskonform zu den kalkulatorischen 
Abschreibungsbeträgen der Gebührenkalkulation. Dieser Umstand sei nicht neu, werde nunmehr 
durch die Veranschlagung von Abschreibungen im Etat aber deutlich. 
 
Prof. Dr. Igel äußert Unverständnis darüber, dass die im Einklang mit dem Haushaltsrecht auf die 
zukünftigen Wiederbeschaffungswerte kalkulierten Abwassergebühren nicht in entsprechende 
Ansparungen, sondern sofort in den allgemein Haushaltsausgleich einfließen. 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt, die Betriebskostenzuwendungen für die Sportanlage 
„Im Aap“ für das Jahr 2011 um 9.500,- € zu erhöhen. Orientiert an den Energiekosteneinsparungen 
aus der energetischen Gebäudesanierung ist eine entsprechende Kürzung der Zuwendung 
anzustreben. 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem TUS Gahlen einen neuen Bewirtschaftungsvertrag mit 
kommunaler Partizipation aus den Energie-Einsparungen abzuschließen.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Mehrheitlich gemäß Beschlussantrag (4 Nein-Stimmen; 4 Enthaltungen). 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt unter Berücksichtigung aller von der Verwaltung 
vorgelegten Veränderungen (Veränderungsdienst, Anlage zur Vorlage - Nr. 00101Rat/2011 zur 
Sitzung des Rates am 20.07.2011) den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes mit Anlagen für 
das Wirtschaftsjahr 2011 als Anlage zum Haushaltsplan 2011. 
 
Folgende nachträgliche Änderungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und 
Auszahlungspositionen ... sind dabei zu berücksichtigen: 

 

Produkt 
Ertrags- / 

Aufwandsart 

Bisheriger 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Verände- 
rungen 

in 
€ 

Neuer 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Neue 
Planung 
2012 in 

€ 

Neue 
Planung 
2013 in 

€ 

Neue 
Planung 
2014 in 

€ 

Veränderungen bei Haushaltsansätzen:      

Ergebnisplan        

Wirtschaftsplan - Erträge        

11001 

41460000 
Zuweisungen u. 
Zuschüsse für lfd. 
Zwecke 
Sonderrechnungen 3.770.762,00 3.224,00 3.773.986,00 2.930.748,00 2.983.912,00 2.961.879,00 

11001 

41611009 
man. Erträge aus 
SoPO-Auflösung aus 
Zuweisungen 256.132,00 31.344,00 287.476,00 224.788,00 224.788,00 224.788,00 

11001 
44110000 
Mieten und Pachten 72.785,00 -1.900,00 70.885,00 69.537,00 71.971,00 74.418,00 

80201 

43210000 
Benutzungsgebühren 
u. ähnl. Entgelte 89.000,00 -30.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 

      

          

Wirtschaftsplan - Aufwendungen       
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Produkt 
Ertrags- / 

Aufwandsart 

Bisheriger 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Verände- 
rungen 

in 
€ 

Neuer 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Neue 
Planung 
2012 in 

€ 

Neue 
Planung 
2013 in 

€ 

Neue 
Planung 
2014 in 

€ 

10402 

54120000 
Besondere 
Aufwendungen für 
Beschäftigte 4.200,00 -1.000,00 3.200,00 3.232,00 3.264,00 3.297,00 

11001 

50120000 
Vergütungen tariflich 
Beschäftigte 322.580,00 22.861,00 345.441,00 348.896,00 352.385,00 355.910,00 

11001 

50220000 
Beiträge 
Versorgungskassen  
tariflich Beschäftigte 25.683,00 1.874,00 27.557,00 27.832,00 28.110,00 28.391,00 

11001 

50320000 
Beiträge gesetzl. 
Sozialvers.  tariflich 
Beschäftigte 70.968,00 5.029,00 75.997,00 76.758,00 77.525,00 78.300,00 

11001 

52110000 
Unterhaltung der 
Grundstücke und 
baulichen Anlagen 954.240,00 -37.000,00 917.240,00 292.341,00 295.003,00 297.693,00 

11001 

52380000 
Aufwandserst.  
lfd. Verw.-Tätigkeit 117.600,00 9.500,00 127.100,00 118.776,00 119.964,00 121.163,00 

11001 
52410000 
Bewirtschaftung 698.140,00 -35.000,00 663.140,00 559.681,00 565.277,00 570.932,00 

11001 

52415000 
Gebäude-                
reinigung 236.150,00 -16.000,00 220.150,00 200.131,00 202.134,00 204.153,00 

11001 

52910000 
Aufwendungen für 
sonstige 
Dienstleistungen - 
Hausmeisterdienstleist. 19.950,00 22.750,00 42.700,00 5.757,00 5.814,00 5.871,00 

11001 

57113009 
man. Abschreibungen 
auf Gebäude 753.208,00 -21.294,00 731.914,00 674.751,00 674.751,00 674.528,00 

11001 

57115009 
man. Abschreibungen 
auf Maschinen u. 
techn. Anlagen 3.557,00 -1.185,00 2.372,00 0,00 0,00 0,00 

11001 

57117009 
man. Abschreibungen 
auf Betriebs- u. 
Geschäftsausstattung 8.360,00 -1.053,00 7.307,00 4.308,00 4.268,00 3.583,00 

11001 

54710000 
Wertveränderung  bei 
Sachanlagen – 
Hallenbad 0,00 90.584,00 90.584,00 0,00 0,00 0,00 

80201 

50120000 
Vergütungen tariflich 
Beschäftigte 99.365,00 -28.724,00 70.641,00 0,00 0,00 0,00 

80201 

50220000 
Beiträge 
Versorgungskassen  
tariflich Beschäftigte 8.146,00 -2.355,00 5.791,00 0,00 0,00 0,00 

80201 

50320000 
Beiträge gesetzl. 
Sozialvers.  tariflich 
Beschäftigte 21.860,00 -6.319,00 15.541,00 0,00 0,00 0,00 

120101 

52411000 
Aufwendungen 
Energie 
Straßenbeleuchtung 72.340,00 0,00 72.340,00 72.303,00 73.034,00 73.772,00 
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Produkt 
Einzahlungs- / 
Auszahlungsart 

Bisheriger 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Verände- 
rungen 

in 
€ 

Neuer 
Ansatz 
2011 in 

€ 

VE 
 
 

€ 

Neue 
Planung 
2012 in 

€ 

Neue 
Planung 
2013 in 

€ 

Neue 
Planung 
2014 in 

€ 

Veränderungen bei Haushaltsansätzen:       
Finanzplan         
Wirtschaftsplan - Einzahlungen        

11001 

68180000 
Investitionszuwendungen 
übrige Bereiche - 
Weiterleit. Inv. 
Pauschale v. KH 403.250,00 52.500,00 455.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wirtschaftsplan - Auszahlungen        

60101 

78530000 
Umbau / Erweiterung 
Spielplätze 18.500,00 -18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

110201 

78520000 
Kanalsanierung / 
-erneuerung 161.000,00 81.000,00 242.000,00 0,00 16.000,00 10.500,00 10.500,00 

120201 

78310000 
Erwerb Vermögen > 410 
€ 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (9 Nein-Stimmen) 

 
 
10. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2011 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00100RAT/2011 - 
 
Die Vorsitzenden aller Ratsfraktionen verlesen die Etatreden auszugsweise. Es besteht Einigkeit 
darüber, dass die Haushaltsreden der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügt werden 
 
Herr Beck verlässt den Sitzungsraum um 18:15 Uhr. 
 
Herr Hötting bewertet die im Verlauf der Etatberatungen und Haushaltsreden teilweise sehr persön-
lichen Angriffe unter den Rats- und Ausschussmitgliedern als nicht länger tolerierbar und selbst für 
den politischen Raum außerhalb jeglicher sachbezogener Streitgespräche. Er fordere nachdrücklich 
die Rückkehr zu sachlichen Diskussionen.  
 
Herr Rexforth weist auf folgende von den Fachausschüssen empfohlenen Konsolidierungs- und 
Konzeptvorschläge zum Haushaltssicherungskonzept 2011 innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 
hin, welche bereits in der Vorlage 00100RAT/2011 aufgelistet wurden:  
 
1. Eine Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters soll nicht vorgenommen werden. 
2. Eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen (Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit) soll nicht 
vorgenommen werden. 
3. Eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen (Neugeborenenbegrüßung) soll nicht 
vorgenommen werden. 
4. Das Projekt „Mein Körper gehört mir“ an den Schermbecker Grundschulen soll weiterhin 
finanziell unterstützt werden. Sollten die Fördervereine der Grundschulen bereit sein die Mittel zu 
übernehmen, wird die Finanzierung eingestellt. 
5. Die 2. Jugendleiterstelle bei der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck soll weiterhin 
bezuschusst werden. 
6. Die Kinderferienmaßnahme der Katholischen Kirchengemeinde soll weiterhin bezuschusst 
werden. 
7. Eine Reduzierung der Geschäftskosten des Seniorenbeirates soll nicht vorgenommen werden. 
8. Der Zuschuss an die LAG Lippe-Issel-Niederrhein soll weiterhin gewährt werden. 
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9. Der gemeindliche Anteil an den Geschäftskosten „Regionale 2016“ soll weiterhin übernommen 
werden. 
10. Der gemeindliche Anteil an den Geschäftskosten „Kommunale Dienstleistungsgesell- schaft“ 
soll weiterhin übernommen werden. 
11. Die Einführung von Nutzungsentgelten für gemeindliche Sportstätten soll zunächst nicht 
weiterverfolgt werden. 
12. Der Personalansatz zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Kulturstiftung soll nicht 
reduziert werden. 
13. Die Einführung einer Solariensteuer erfolgt nicht. 
14. Der Geschäftskostenzuschuss an die Fraktionen soll unverändert bleiben. 
15. Die Bewirtung anlässlich von Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse wird auf die Reichung 
von Kaltgetränken reduziert. 
16. Die Verwaltung wird beauftragt zum 01.01.2012 eine Zweitwohnsitzsteuer (Campingsteuer) 
einzuführen. 
 
Unter Beachtung der v.g. Ausführungen wurden folgende Beschlüsse zur Abstimmung gestellt. 
 
Beschluss: 
 
1. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt unter Berücksichtigung aller von der Verwaltung  
vorgelegten Veränderungen (Veränderungsdienst, Anlage zur Vorlage - Nr. 00100RAT/2011 zur 
Sitzung des Rates am 20.07.2011) den vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes mit Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2011. 
 
Folgende nachträgliche Änderungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und 
Auszahlungspositionen ... sind dabei zu berücksichtigen: 

 

Produkt 
Ertrags- / 

Aufwandsart 

Bisheriger 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Verände- 
rungen 

in 
€ 

Neuer 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Neue 
Planung 
2012 in 

€ 

Neue 
Planung 
2013 in 

€ 

Neue 
Planung 
2014 in 

€ 

Veränderungen bei Haushaltsansätzen:         

Ergebnisplan             

Haushaltsplan - Erträge             

160101 

40210000 
Gemeindeanteil  
Einkommensteuer 4.533.221,00 124.854,00 4.658.075,00 4.923.585,00 5.204.229,00 5.443.624,00 

160101 

40220000 
Gemeindeanteil 
Umsatzsteuer 413.200,00 19.993,00 433.193,00 444.889,00 453.787,00 465.132,00 

160101 

40510000 
Familienleistungs- 
ausgleich 567.070,00 -40.505,00 526.565,00 547.101,00 555.308,00 567.525,00 

160101 

41110000 
Schlüsselzu- 
weisungen 2.524.608,00 3.417,00 2.528.025,00 2.467.352,00 2.546.307,00 2.650.706,00 

10801 

44110000 
Mieten und 
Pachten 17.300,00 0,00  17.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 

160101 

40340000 
Zweitwohnungs- 
steuer 0,00 0,00  0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

 
Haushaltsplan - Aufwendungen           

80101 

53170000 
Zuweisungen - u. 
Zuschüsse f. lfd. 
Zwecke 2.600,00 555.615,00 558.215,00 482.112,00 386.287,00 382.836,00 
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10501 

51110000 
Versorgungsauf- 
wendungen  
Beamte 330.000,00 7.000,00 337.000,00 340.370,00 343.774,00 347.212,00 

160101 
53720000 
Allg. Umlagen 8.071.553,00 -117.482,00 7.954.071,00 8.152.923,00 8.356.746,00 8.565.665,00 

160102 

52360000 
Aufwandserstattung 
lfd. 
Verwaltungstätigkeit 6.352.276,00 - 6.276,00 6.346.000,00 5.544.346,00 5.623.645,00 5.628.010,00 

50401 

52910000 
Inanspruchn. u. 
Bereitst. v. 
Beratungsleistungen 0,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

10801 

50120000 
Vergütung tarifliche 
Beschäftigte 73.122,00 5.863,00 78.985,00 79.775,00 80.573,00 81.379,00 

10801 

50220000 
Beiträge 
Versorgungskasse 5.995,00 481,00 6.476,00 6.541,00 6.606,00 6.672,00 

10801 

50320000 
Beiträge gesetzl. 
Sozialvers. Tarifl. 
Beschäftigte 13.886,00 1.290,00 15.176,00 15.328,00 15.481,00 15.636,00 

10202 

54312000 
Öffentlichkeits- 
arbeit 870,00 0,00  870,00 0,00 0,00 0,00 

10302 

54990000 
Sonstige laufende 
Verwaltungstätigkeit 1.000,00 -500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 

 

Produkt 
Einzahlungs- / 
Auszahlungsart 

Bisheriger 
Ansatz 
2011 in 

€ 

Verände- 
rungen 

in 
€ 

Neuer 
Ansatz 
2011 in 

€ 

VE 
 
 

€ 

Neue 
Planung 
2012 in 

€ 

Neue 
Planung 
2013 in 

€ 

Neue 
Planung 
2014 in 

€ 

Veränderungen bei Haushaltsansätzen:           
Finanzplan               
Haushaltsplan - Einzahlungen               
        0,00         

 
                  
Haushaltsplan - Auszahlungen             

160102 

78160000 
Weiterl. Invest. 
Pauschale KBS 403.250,00 52.500,00 455.750,00   0,00 0,00 0,00 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (10 Nein-Stimmen) 
 
 
Beschluss: 
 
2. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt unter Berücksichtigung aller von der Verwaltung  
vorgelegten Veränderungen den vorgelegten Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes mit 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2011. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (10 Nein-Stimmen) 
 
 
11. Einführung der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen in der Gemeinde Schermbeck  

- vergleiche Vorlagen Nr. 00105RAT/2011 - 
 
Herr Unterberg möchte die Ehrenamtskarte als besondere Auszeichnung erhalten und sehe die 
Gefahr, dass sie aufgrund einer leichtfertigen Vergabe zu einer bloßen Bezeichnung herabgestuft 
werde. Er bitte um Darlegung, wer nach welchen Kriterien über die Vergabe dieser Auszeichnung 
entscheide. 
 
Herr Koch nimmt Bezug auf die Informationen in der Beratungsvorlage und hebt die 
landeseinheitlichen Vergabekriterien besonders hervor. Hierdurch werde sichergestellt, dass diese 
Auszeichnung nur an ehrenamtlich Tätige mit besonderen Verdiensten verliehen werde. Die sehr 
zurückhaltende Vergabepraxis in Kommunen mit früherem Einführungstermin belege die 
tatsächlich restriktive Vergabepraxis. 
 
Zur Förderung und Würdigung des aus seiner Sicht für das Gemeinwesen unverzichtbaren 
Ehrenamtes begrüßt Herr Roth die Einführung der Ehrenamtskarte. 
 
Herr Hoffmann verlässt um 18.35 Uhr den Sitzungsraum. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt die Einführung der Ehrenamtskarte Nordrhein-
Westfalen wie folgt: 
 
1. Im Rahmen der Einführung der Ehrenamtskarte NRW sollen folgende Vergünstigungen oder  
    Befreiungen für die Inanspruchnahme kommunaler Einrichtungen angeboten werden: 
 
    Den Besitzerinnen und Besitzern der Ehrenamtskarte NRW steht die Bücherei der Gemeinde  
    Schermbeck kostenlos zur Nutzung zur Verfügung. 
 
2. Für den Besuch kultureller Veranstaltungen der Kulturstiftung Schermbeck gelten die von der  
    Kulturstiftung eingeräumten Ermäßigungen. 
 
3. Als Voraussetzung für den Erhalt der Ehrenamtskarte NRW in der Gemeinde Schermbeck 
   gelten: 
 
    a)   die Erfüllung der inhaltlichen, zeitlichen und entscheidungsrelevanten Vorgaben des Landes  
           Nordrhein-Westfalen, 
    b)    ein Mindestalter des Karteninhabers von 16 Jahren, 
    c)    die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit ausschließlich für Dritte und im Gebiet der  
           Gemeinde Schermbeck, 
    d)    die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeiten vor Beginn der Antragstellung auf  
            Ausstellung einer Ehrenamtskarte von mindestens 12 Monaten ohne Unterbrechung, 
    e)    die Unterstützung einer Bewerbung  durch den Antragsteller durch mindestens 2 Personen  
           eines Vereins oder einer ähnlichen Organisation in der Gemeinde Schermbeck.  
 
4. Die Gültigkeit der Ehrenamtskarte soll 3 Jahre betragen. 
 
5. Für die Gemeinde Schermbeck wird die Ausgabe der Ehrenamtskarte zunächst auf  insgesamt 50  
    Ehrenamtskarten begrenzt. 
 
Mit der Ehrenamtskarte sind zahlreiche Vergünstigungen der teilnehmenden Kommunen, Kreise 
und des Landes NRW verbunden.  
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Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag. 

 
 
12. 5. Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Benutzung der öffentlichen 

Gemeindebücherei Schermbeck vom 20.8.1996   
hier: Gebühren für Büchereinutzer mit einer NRW-Ehrenamtskarte 
- vergleiche Vorlagen Nr. 00079RAT/2011 - 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt die der Vorlage-Nr. 00079 RAT beigefügte 5. 
Satzung zur Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Benutzung der öffentlichen 
Gemeindebücherei Schermbeck vom 20.08.1996 gem. der Anlage 00079RAT.1/2011 in der 
vorgelegten Fassung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag. 
 

 
13. Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17.1 „Ortskern Nord“ und 

(gleichzeitig) der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Pöttekamp“ der Gemeinde 
Schermbeck; 
hier: a) Ergebnis der erneuten Offenlage gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

(BauGB)  
 b) Satzungsbeschluss 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00089RAT/2011 - 
 
Beschluss: 
 
1. Der Rat der Gemeinde Schermbeck entscheidet über die im Rahmen der erneuten Offenlage 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangene Stellungnahme des Kreises Wesel (vergleiche Anlagen-Nr. 
00089.1 zur Vorlage für die Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 21.06.2011) gem. 
dem Abwägungsvorschlag in der Tabelle in Vorlage 00089PLUMA/2011. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag (2 Enthaltungen). 
 
 
Beschluss: 
 
2. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt unter Bestätigung der bereits vom Planungs- und 
Umweltausschuss gefassten Abwägungsbeschlüsse zur 1. Offenlage (vgl. Anlagen-Nr. 00089.4 und 
00089.5) den in der Sitzung aushängenden Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17.1 
„Ortskern Nord“ und (gleichzeitig) der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Pöttekamp“ als 
Satzung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag (2 Enthaltungen). 
 
 
Beschluss: 
 
3. Gleichzeitig beschließt der Rat der Gemeinde Schermbeck die in der Sitzung aushängende 
Begründung vom 06.03.2011 einschl. Anlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Einstimmig gem. Beschlussvorschlag (2 Enthaltungen). 
 
 
14. Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Rittstege“ der Gemeinde 

Schermbeck (Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich des Grundstückes 
Gemarkung Damm, Flur 11, Flurstück 139) 
hier:  a) Ergebnis der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
  b) Satzungsbeschluss 

- vergleiche Vorlagen Nr. 00083RAT/2011 - 
 
Beschluss: 
 
1. Der Rat der Gemeinde Schermbeck entscheidet über die im Rahmen der durchgeführten 
Offenlage eingegangene Stellungnahme (vergl. Anlagen-Nr. 00083.1 zur Vorlage für die Sitzung 
des Planungs- und Umweltausschusses am 21.06.2011) gem. dem Abwägungsvorschlag in der 
Tabelle der Vorlage 00083PLUMA/2011. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag. 
 
 
Beschluss: 
 
2. Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 
Abwägung den in der Sitzung aushängenden Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
„Rittstege“ als Satzung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag. 
 
 
Beschluss: 
 
3. Gleichzeitig beschließt der Rat der Gemeinde Schermbeck die in der Sitzung aushängende 
Begründung vom 14.04.2011 einschl. Anlage – Artenschutzrechtliche Vorprüfung –. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig gem. Beschlussvorschlag. 

 
 
15. Aufstockung des Stammkapitals der „Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH“ und 

Aufnahme neuer Gesellschafter 
- vergleiche Vorlagen Nr. 00057RAT/2011 - 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt: 
 
1. Das Stammkapital der „Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH“, Heiden, wird um 
5.000,00 € auf 35.000,00 € angehoben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen; 1 Enthaltung) 
 
 
Beschluss: 
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Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt: 
 
2. Die Stadt Gescher wird mit sofortiger Wirkung Gesellschafter der Dienstleistungsgesellschaft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen; 1 Enthaltung) 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Schermbeck beschließt: 
 
3. Der Gesellschaft wird ermöglicht, bis zu 4 weitere Gesellschafter aufzunehmen, bei 
gleichzeitiger Aufstockung des Gesellschaftskapitals um jeweils 5.000,00 €.    
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich gemäß Beschlussvorschlag (2 Nein-Stimmen; 1 Enthaltung) 

 
 
16. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 

Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern werden nicht gestellt. 
 
 
Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
 
TOP 
 
18. Mitteilungen 
 

… 
 
 
19. Fragestunde für Ratsmitglieder 
 
      …. 
 
 
 
- Grüter -      - Eickelschulte - 
Vorsitzender          Schriftführer 
 
 
Anlagen zur Sitzungsniederschrift: 
Zu TOP 9 und 10: Etatreden der Ratsfraktionen zum Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes 
Schermbeck und zum Haushaltsplan 2011 der Gemeinde Schermbeck 
 
 
Anlagen zum archivierten Original der Sitzungsniederschrift: 
Zu TOP 12: Beschlossene  5. Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Benutzung der 
öffentlichen Gemeindebücherei Schermbeck 
 

 












































